
EINHEITSBEDINGUNGEN DER DEUTSCHEN TEXTILWIRTSCHAFT 
in der Fassung vom 01.01.2020 

� 1 GHOWXQJVEHUHLFK 
1.  Die Einheitsbedingungen gelten ausschlie�lich ]wischen Kaufleuten. 
2. F�r alle Lieferungen und Leistungen des Verklufers gelten ausschlie�lich die nachstehenden 
Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie. Allgemeine Geschlftsbedingungen des Klufers erkennt 
der Verklufer nicht an, es sei denn, der Verklufer hltte ihrer Geltung ausdr�cklich schriftlich ]ugestimmt. 
Dies gilt auch dann, wenn der Verklufer die Leistungen in Kenntnis entgegenstehender oder von den 
vorliegenden Einheitsbedingungen abweichender Geschlftsbedingungen vorbehaltlos ausf�hrt. 
 
� 2 EUI�OOXQJVRUW, LLHIHUXQJ XQG AEQDKPH 
1. Erf�llungsort f�r alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsniederlassung des 
Verklufers. 
2. Die Lieferung der Ware erfolgt ab inllndischem Werk. Diese Versandkosten trlgt der Klufer. Der Klufer 
kann den Frachtf�hrer bestimmen. Die Ware ist unversichert ]u versenden. Ein Lieferavis kann vereinbart 
werden. 
3. Verpackungskosten f�r Spe]ialverpackungen werden vom Klufer getragen. 
4. Sortierte und bei Kombinationen verkaufsgerechte Teilsendungen m�ssen ]eitnah erfolgen und sind 
vorher an]uk�ndigen. Unsortierte sind nur mit Zustimmung des Klufers statthaft. 
5. Wenn infolge des Verschuldens des Klufers die Abnahme nicht recht]eitig erfolgt, so steht dem Verklufer 
nach seiner Wahl das Recht ]u, nach Ablauf einer ]u set]enden Nachfrist von 12 Kalendertagen entweder 
die Ware mit sofortiger Fllligkeit in Rechnung ]u stellen (R�ckstandsrechnung) oder vom Vertrage 
]ur�ck]utreten oder Schadensersat] ]u verlangen. 
 
� 3 GHULFKWVVWDQG 
Gerichtsstand (auch f�r Wechsel- und Scheckklagen) ist nach Wahl des Kllgers der Ort einer deutschen 
Handelsniederlassung einer der Parteien. Der Kllger ist auch berechtigt, am Sit] der f�r den Verklufer 
]ustlndigen Fach- oder Kartellorganisation ]u klagen (K|ln).   
Das ]uerst angerufene Gericht ist ]ustlndig. 
 
� 4 VHUWUDJVLQKDOW 
1. Die Lieferung der Ware erfolgt ]u bestimmten Terminen (Werktag oder eine bestimmte Kalenderwoche). 
Alle Verklufe werden nur ]u bestimmten Mengen, Artikeln, Qualitlten und festen Preisen abgeschlossen. 
Hieran sind beide Parteien gebunden. Kommissionsgeschlfte werden nicht getltigt. 
2. Blockauftrlge sind ]ullssig und m�ssen bei Vertragsabschluss befristet werden. Die Abnahmefrist darf 
h|chstens 12 Monate betragen. 
 
� 5 UQWHUEUHFKXQJ GHU LLHIHUXQJ 
1. Bei h|herer Gewalt, von einer Vertragspartei nicht ]u vertretenden Arbeitskampfma�nahmen und 
sonstigen unverschuldeten Betriebsst|rungen, die llnger als eine Woche gedauert haben oder 
voraussichtlich dauern, wird die Lieferungs- b]w. Abnahmefrist ohne Weiteres um die Dauer der 
Behinderung, llngstens jedoch um 5 Wochen verllngert. Die Verllngerung tritt nur ein, wenn der anderen 
Partei unver]�glich Kenntnis von dem Grund der Behinderung gegeben wird, sobald ]u �bersehen ist, dass 
die Lieferungs- b]w. Abnahmefrist nicht eingehalten werden kann. 
2. Ist die Lieferung b]w. Abnahme in den in Ziff. 1 genannten Flllen nicht innerhalb der verllngerten 
Lieferungs- b]w. Abnahmefrist erfolgt, kann die andere Vertragspartei nach Ablauf einer ]u set]enden 
Nachfrist von 12 Kalendertagen vom Vertrag ]ur�cktreten. 
3. Schadensersat]anspr�che sind in den Flllen von Ziff. 1 ausgeschlossen, wenn die jeweilige 
Vertragspartei ihrer Obliegenheit gem. Ziff. 1 gen�gt hat. 
 
� 6 NDFKOLHIHUXQJVIULVW 
1. Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erkllrung eine Nachlieferungsfrist von 12 Kalendertagen in Lauf 
geset]t. Nach Ablauf dieser Frist kann der Klufer durch schriftliche Erkllrung vom Vertrag ]ur�cktreten. 
Will der Klufer Schadensersat] statt der Leistung beanspruchen, muss er dem Verklufer nach Ablauf der 
vereinbarten Lieferfrist schriftlich eine 4-Wochenfrist set]en. Die geset]lichen Regelungen �ber die 
Entbehrlichkeit der Fristset]ung (� 281 Abs. 2, � 323 Abs. 2 BGB) bleiben unber�hrt. 
2. F�r versandfertige Lagerware und NOS-Ware - ÄNever-out-of-Stock³ - betrlgt die Nachlieferungsfrist 5 
Werktage. Bei Nichtlieferung ist der Klufer unver]�glich ]u informieren. Im hbrigen gelten die 
Bestimmungen der Ziff.1.  
3. Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Anspr�che des Klufers wegen versplteter Lieferung 
ausgeschlossen, soweit � 8 Ziff. 2 und 3 keine Anwendung finden. 
 
� 7 MlQJHOU�JH 
1. Mlngelr�gen sind bei offenen Mlngeln spltestens innerhalb von 12 Kalendertagen nach Empfang der 
Ware an den Verklufer ab]usenden. Versteckte Mlngel hat der Klufer unver]�glich nach deren 
Entdeckung gegen�ber dem Verklufer ]u r�gen. 
2. Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede Beanstandung offener 
Mlngel ausgeschlossen. 
3. Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualitlt, Farbe, Breite, des Gewichts, der 
Ausr�stung oder des Dessins stellen keinen Sachmangel dar. Dies gilt auch f�r handels�bliche 
Abweichungen, es sei denn, dass der Verklufer eine mustergetreue Lieferung schriftlich erkllrt hat. 
4. Bei berechtigten Mlngelr�gen hat der Klufer nach Wahl des Verklufers das Recht auf Nachbesserung 
oder Lieferung mangelfreier Ersat]ware innerhalb von 12 Kalendertagen nach R�ckempfang der Ware. In 
diesem Fall trlgt der Verklufer die Frachtkosten. Ist die Nacherf�llung fehlgeschlagen, hat der Klufer nur 
das Recht, den Kaufpreis ]u mindern oder vom Vertrag ]ur�ck]utreten, sofern nicht � 8 Ziff. 2 und 3 
Anwendung finden. 
5. Ist die Mlngelr�ge nicht fristgerecht erfolgt, gilt die Ware als genehmigt. 
 
� 8 SFKDGHQVHUVDW] 
1. Schadensersat]anspr�che des Klufers sind ausgeschlossen, sofern in diesen Bedingungen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 
2. Der Ausschluss in Ziff. 1 gilt nicht, soweit eine Haftung nach dem Produkthaftungsgeset], bei Vorsat], 
grober Fahrllssigkeit von Inhabern, geset]lichen Vertretern und leitenden Angestellten, bei Arglist, bei 
Nichteinhaltung einer �bernommenen Garantie, bei der schuldhaften Verlet]ung des Lebens, des K|rpers 
oder der Gesundheit oder bei der schuldhaften Verlet]ung wesentlicher Vertragspflichten besteht; 
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erf�llung den Vertrag prlgen und auf die der Klufer 
vertrauen darf. Ein Schadensersat]anspruch wegen Verlet]ung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragst\pischen und vorhersehbaren Schaden begren]t, soweit kein anderer in Sat] 1 genannter 
Fall vorliegt. 
3. Eine bnderung der Beweislast ]um Nachteil des Klufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 
 
� 9 =DKOXQJ 
1. Die Rechnung wird ]um Tage der Lieferung b]w. der Bereitstellung der Ware ausgestellt. Ein 
Hinausschieben der Fllligkeit (Valutierung) ist grundslt]lich ausgeschlossen. 
2. Rechnungen sind ]ahlbar: 

1. innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 4 % Eilskonto 
2. ab 11. bis 30. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand mit 2,25 % Skonto 
3. ab 31. bis 60. Tag nach Rechnungsstellung und Warenversand netto.  

Ab dem 61. Tag tritt Ver]ug geml� � 286 Abs. 2 Nr.1 BGB ein. 

3. Werden anstelle von barem Geld, Scheck oder hberweisung vom Verklufer Wechsel angenommen, so 
wird bei der Hereinnahme der Wechsel nach dem Netto]iel vom 61. Tage ab Rechnungsstellung und 
Warenversand ein Zuschlag von 1 % der Wechselsumme berechnet. 
4. Statt der vorstehenden Regelung kann wie folgt reguliert werden, sofern sich der Klufer hieran 
mindestens 12 Monate bindet: 
RHFKQXQJHQ DE ]X EHJOHLFKHQ PLW 4 

% SNRQWR DP 
]X EHJOHLFKHQ PLW 2,25 
% SNRQWR DP  

]X EHJOHLFKHQ QHWWR DP 

1.- 10. eines Monats 15. d. gleichen Monats 5. d. nlchsten Monats 5. d. �bernlchsten Monats 
11.- 20. eines Monats 25. d. gleichen Monats 15. d. nlchsten Monats 15. d. �bernlchsten Monats 
21.- Ultimo eines Monats 5. d. nlchsten Monats 25. d. nlchsten Monats 25. d. �bernlchsten Monats 

F�r die Regulierungsart gelten die Ziff. 1-3 entsprechend. 
5. Ablnderungen der Regulierungsweise sind 3 Monate vorher an]uk�ndigen. 
6. Zahlungen werden stets ]ur Begleichung der lltesten fllligen Schuldposten ]u]�glich der darauf 
aufgelaufenen Ver]ugs]insen verwendet. 
7. Ma�geblich f�r die Recht]eitigkeit der Zahlung ist die endg�ltige Gutschrift auf dem Konto des Verklufers. 
 
� 10 =DKOXQJ QDFK FlOOLJNHLW 
1. Bei Zahlungen nach Fllligkeit werden Zinsen von 9 Pro]entpunkten �ber dem jeweiligen Basis]inssat] 
im Sinne von � 247 BGB berechnet. Im hbrigen findet � 288 BGB Anwendung. 
2. Vor vollstlndiger Zahlung fllliger Rechnungsbetrlge einschlie�lich Zinsen ist der Verklufer ]u keiner 
weiteren Lieferung aus laufenden Liefervertrlgen verpflichtet. Die Geltendmachung eines Ver]ugsschadens 
bleibt vorbehalten. 
3. Bei wesentlicher Verschlechterung der Verm|gensverhlltnisse, wie ].B. drohender Zahlungsunflhigkeit 
oder Zahlungsver]ug, kann der Verklufer bei allen Liefervertrlgen, die auf demselben rechtlichen 
Verhlltnis beruhen, die ihm obliegende Leistung verweigern oder nach Set]ung einer Nachfrist von 12 
Kalendertagen von diesen Liefervertrlgen ]ur�cktreten. Im hbrigen gilt � 321 BGB. � 119 InsO bleibt 
unber�hrt. 
 
� 11 AXIUHFKQXQJ XQG =XU�FNEHKDOWXQJ 
Die Aufrechnung und Zur�ckbehaltung fllliger Rechnungsbetrlge ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskrlftig festgestellten Forderungen ]ullssig, soweit es sich dabei nicht um Schadensersat]anspr�che 
handelt, die in engem Zusammenhang ]um Anspruch des Klufers auf mangelfreie Vertragserf�llung stehen. 
 
� 12 ELJHQWXPVYRUEHKDOW 
1. Die Ware bleibt bis ]ur vollstlndigen Be]ahlung slmtlicher Forderungen aus Warenlieferungen aus der 
gesamten Geschlftsverbindung, einschlie�lich Nebenforderungen, Schadensersat]anspr�chen und 
Einl|sungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verklufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 
dann bestehen, wenn ein]elne Forderungen des Verklufers in eine laufende Rechnung aufgenommen 
werden und der Saldo ge]ogen und anerkannt wird. 
2. Wird die Vorbehaltsware vom Klufer ]u einer neuen beweglichen Sache verbunden, vermischt oder 
verarbeitet, so erfolgt dies f�r den Verklufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Durch die 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erwirbt der Klufer nicht das Eigentum gem. �� 947 ff. BGB an 
der neuen Sache. Bei Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit nicht dem Verklufer geh|renden 
Sachen erwirbt der Verklufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhlltnis des Fakturenwertes 
seiner Vorbehaltsware ]um Gesamtwert. 
3. Sofern in die Geschlftsabwicklung ]wischen Verklufer und Klufer eine ]entralregulierende Stelle 
eingeschaltet ist, die das Delkredere �bernimmt, �bertrlgt der Verklufer das Eigentum bei Versendung der 
Ware an die ]entralregulierende Stelle mit der aufschiebenden Bedingung der Zahlung des Kaufpreises 
durch den Zentralregulierer. Der Klufer wird erst mit Zahlung durch den Zentralregulierer frei. 
4. Der Klufer ist ]ur Weiterverlu�erung oder ]ur Weiterverarbeitung nur unter der Ber�cksichtigung der 
nachfolgenden Bedingungen berechtigt: 

a) Der Klufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgeml�en Geschlftsbetrieb verlu�ern oder 
verarbeiten, sofern sich seine Verm|gensverhlltnisse nicht nachtrlglich wesentlich verschlechtern. 

b) Der Klufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware ± einschlie�lich etwaiger Saldoforderungen - an den Verklufer ab. Der Verklufer 
nimmt diese Abtretung an. 

c) Wurde die Ware verbunden, vermischt oder verarbeitet und hat der Verklufer hieran in H|he seines 
Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig ]um Wert seiner 
Rechte an der Ware ]u. 

d) Hat der Klufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, tritt der Klufer die an ihre 
Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verklufer ab und leitet seinen Verkaufserl|s 
anteilig ]um Wert der Rechte des Verklufers an der Ware an den Verklufer weiter. Der Klufer ist 
verpflichtet, dem Factor die Abtretung offen]ulegen, wenn er mit der Begleichung einer Rechnung 
mehr als 10 Tage �berflllig ist oder wenn sich seine Verm|gensverhlltnisse wesentlich 
verschlechtern. Der Verklufer nimmt diese Abtretung an. 

e) Der Klufer ist ermlchtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen  nachkommt, die abgetretenen 
Forderungen ein]u]iehen. Die Ein]iehungsermlchtigung erlischt bei Zahlungsver]ug des Klufers 
oder bei wesentlicher Verschlechterung der Verm|gensverhlltnisse des Klufers. In diesem Falle wird 
der Verklufer hiermit vom Klufer bevollmlchtigt, die Abnehmer von der Abtretung ]u unterrichten 
und die Forderungen selbst ein]u]iehen. F�r die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen 
muss der Klufer die notwendigen Ausk�nfte erteilen und die hberpr�fung dieser Ausk�nfte gestatten. 
Insbesondere hat er dem Verklufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm ]ustehenden 
Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, H|he der ein]elnen Forderungen, 
Rechnungsdatum usw. aus]uhlndigen. 

5. hbersteigt der Wert der f�r den Verklufer bestehenden Sicherheit dessen slmtliche Forderungen um 
mehr als 10 %, so ist der Verklufer auf Verlangen des Klufers insoweit ]ur Freigabe von Sicherheiten nach 
seiner Wahl verpflichtet. 
6. Verpflndung oder Sicherungs�bereignung der Vorbehaltsware b]w. der abgetretenen Forderungen sind 
un]ullssig. Von Pflndungen ist der Verklufer unter Angabe des Pflndungsgllubigers sofort ]u 
unterrichten. 
7. Nimmt der Verklufer in Aus�bung seines Eigentumsvorbehaltsrechts den Liefergegenstand ]ur�ck, so 
liegt darin nicht automatisch ein R�cktritt vom Vertrag vor. Der Verklufer kann sich aus der 
]ur�ckgenommenen Vorbehaltsware durch freihlndigen Verkauf befriedigen. 
8. Der Klufer verwahrt die Vorbehaltsware f�r den Verklufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die �blichen 
Gefahren, wie ].B. Feuer, Diebstahl und Wasser, im gebrluchlichen Umfang ]u versichern. Der Klufer tritt 
hiermit seine Entschldigungsanspr�che, die ihm aus Schlden der obengenannten Art gegen 
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersat]verpflichtete ]ustehen, an den Verklufer in H|he des 
Fakturenwertes der Ware ab. Der Verklufer nimmt die Abtretung an. 
9. Slmtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen 
festgelegten Sonderformen bleiben bis ]ur vollstlndigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten 
(Scheck-Wechsel), die der Verklufer im Interesse des Klufers eingegangen ist, bestehen. Dem Klufer ist 
es im Falle des Sat]es 1 grundslt]lich gestattet, Factoring f�r seine Au�enstlnde ]u betreiben. Er hat 
jedoch vor Eingehen von Eventualverbindlichkeiten den Verklufer dar�ber ]u informieren. 
 
� 13 AQZHQGEDUHV RHFKW 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das hbereinkommen der Vereinten Nationen �ber 
Vertrlge �ber den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen. 


